Unterlage 19.3.2
4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art

4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Bodenbriiter (Rotkehl-
Baden-Wiirttemberg chen (Erithacus rubecula), Zaunké-
nig (Troglodytes troglodytes),
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

[ Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie X] Europaische Vogelart
Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - [] Rote Liste Baden-Wiirttemberg, -

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die Arten der Gilde der Bodenbriiter errichten ihr Nest am Erdboden. Die projektspezifischen, im Planungsraum
vorkommenden Bodenbriiter (Rotkehichen, Zaunkénig, Zilpzalp) briiten hdufig im Unterstand, d.h. im rdumlichen
Zusammenhang mit Gehélzen.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Sowohl in Deutschland als auch Baden-Wirttemberg flachendeckend verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum
XI Vorkommen nachgewiesen ] Vorkommen potenziell méglich
Innerhalb des Untersuchungsraumes und dartiber hinaus sind die genannten Arten weit verbreitet. Ein Nachweis

des Rotkehlchens gelang in den Heckenbestdnden entlang der Trasse, andere Nachweise sidlich der B 10 in
Verbindung mit Gehélzbestdnden.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
X FV gunstig / hervorragend [] U2 ungiinstig — schlecht
] U1 ungiinstig — unzureichend ] unbekannt

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand, reichlich Strukturen vorhanden

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet? X Ja ] Nein
X VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen 1.3V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Bauzeitenbeschrénkung aufgrund artenschutzfachlicher Vorgaben
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Bodenbriiter (Rotkehl-
Y e e Baden-Wiirttemberg chen (Erithacus rubecula), Zaunké-

nig (Troglodytes troglodytes),

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe t )
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Gehodlzriickschnitte sind geméal3 § 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis Februar (auBerhalb der Vegetations-
zeit) und damit auBerhalb der Brutzeit der ansédssigen Avifauna durchzufiihren. Auch fiir die Bodenbriiter relevant,
da Brutgeschéft oft im Unterstand von Gehdlzen zu erwarten. Aufnahme des Brutgeschéftes auf frisch gerodeten
Freiflachen ohne Deckung unwahrscheinlich, Voraussetzung Abréumen des Schnittgutes

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. 1 Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? ] Ja X Nein

[J Vermeidungsmafnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Keine besondere Kollisionsgeféhrdung der Arten mit Fahrzeugen, Anzahl der Fahrzeuge wird sich vor. nicht er-
héhen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. 1 Ja X Nein

b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) [ Ja X Nein
] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Art weist nur eine geringe Stérungsanfélligkeit auf.

Der Verbotstatbestand tritt ein. 1 Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstért? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und |.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes® (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstort werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstéandig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

[J VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Bodenbriiter (Rotkehl-
Y e e Baden-Wiirttemberg chen (Erithacus rubecula), Zaunké-

nig (Troglodytes troglodytes),

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe t )
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von deckenden Hecken- und Geblischstrukturen aber auch
Offenlandflachen als Lebensrdumen der Gilde, in der Enzaue und im Eichwald stehen weiterhin Gehélzbestande
und Offenlandbereiche zur Verfiigung.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen

X Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Anlage von Extensivgriinland durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut und Pflanzung einer lang gestreckten
Geholzgruppe/Hecke (Vorkommensgebiet 5.1 "Siiddeutsches Hiigel- und Bergland”) als Abschirmung zur Auto-
bahn.

Zusétzlich nach Beendigung der StrallenbaumalBnahme Begriinung der Béschungen und Anlage von weiteren
Hecken im Zuge der Béschungsbegriinung durch MaBnahme 2.1G, Landschaftliche Einbindung der Verkehrsfla-
chen und Rekultivierung von Baustelleneinrichtungsflachen durch Ansaat mit Regiosaatgut 2.2 G, Landschaftli-
che Einbindung der Stral3e durch Pflanzung von Strduchern und Einzelbdumen.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein XI Nein; Zulassung ist méglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

] im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des Uiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Bodenbriiter (Rotkehl-
Y e e Baden-Wiirttemberg chen (Erithacus rubecula), Zaunké-

nig (Troglodytes troglodytes),

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe t )
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Angabe zu gepriften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja ] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? []Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder libergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf lbergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Beriicksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf libergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalRnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MalBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit unglinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Bodenbriiter (Rotkehl-
Y e e Baden-Wiirttemberg chen (Erithacus rubecula), Zaunké-

nig (Troglodytes troglodytes),

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe t )
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X1 Vermeidungsmafnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[1 MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MafRnahmen)

sind im zu verfiigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Mallnahmen) dargestellt.

XI Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfuigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausfuhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Berlicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen gemaR § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfillt.

Falls nicht zutreffend:

[1 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfiillt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art

4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléu-

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg ling

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe (Maculinea nausithous)
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

X Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie [] Europaische Vogelart
Gefdahrdungsstatus

Xl Rote Liste Deutschland, V X Rote Liste Baden-Wiirttemberg, 3

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Blduling besiedelt nicht zu stark gedlingte, feuchte Madhwiesen, Grabenrénder
und junge Stadien von Feuchtwiesenbrachen mit reichen Bestdnden des GroBen Wiesenknopfs (Sanguisorba
officinalis). Zahlreiche Nester der Wirtsameise miissen vorhanden sein (Artensteckbrief LUBW).

Die Weibchen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bléulings legen ihre Eier bevorzugt auf Einzelbliiten der rétlich
geférbten Bliitenképfchen ab. Die jungen Raupen bohren sich zun&chst in die Bliiten und fressen sie aus. Es
kdénnen bis zu sechs Raupen in einem Bliitenképfchen heranwachsen. Halberwachsen verlassen sie die Bliiten-
kdpfchen und lassen sich von der Rotgelben Knotenameise (Myrmica rubra) in deren Nest tragen, wo sie sich
von der Ameisenbrut erndhren und im Gegenzug ein zuckerhaltiges Sekret fiir die Ameisen hinterlassen.

Verbreitung
Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Im Siiden und in der Mitte Deutschlands ist die Art weit verbreitet. In der norddeutschen Tiefebene fehlt die Art
dagegen fast vollig (Artensteckbrief LUBW).

In Baden-Wirttemberg konzentrieren sich die Vorkommen vor allem auf die Oberrheinebene, den Kraichgau, das
Bodenseegebiet sowie auf Teile des Schwabisch-Frankischen Waldes.

Verbreitung im Untersuchungsraum
XI Vorkommen nachgewiesen ] Vorkommen potenziell méglich
Kleine Restpopulationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléulings wurden auf Hangwiesen éstlich der Auto-

bahnausfahrt, siidlich der B 10 nachgewiesen, ein weiterer Nachweis gelang ebenfalls éstlich der Autobahn in
einem aus der Wiesenaue ansteigenden Bereich.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
X FV giinstig / hervorragend [J U2 ungiinstig — schlecht

[J U1 ungiinstig — unzureichend [J unbekannt

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Schlechter Erhaltungszustand da nur Restpopulation
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléu-
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg ling

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe (Maculinea nausithous)
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getétet? X Ja ] Nein
XI VermeidungsmafRnahme ist vorgesehen 1.5V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Mahd von Wiesenbesténden in der Vegetationsperiode vor Baubeginn

In der Vegetationsperiode vor Baubeginn werden in Anspruch zu nehmende Flachen mit Vorkommen des grof3en
Wiesenknopfes Ende Juni/Anfang Juli geméht, um eine Eiablage des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléulings
an vorhandenen Pflanzen des Grof3en Wiesenknopfes in diesem Bereich zur Flugzeit im August zu verhindern.
Zu Beginn der Bauarbeiten im néchsten Friihjahr befinden sich dann keine Fortpflanzungsstadien der Art im
Boden.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. 1 Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? [ Ja X Nein

[1 VermeidungsmalRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Die Anzahl der Fahrzeuge erhéht sich im Zuge des Vorhabens nicht, teilweise werden aber Tagfalterhabitate
liberbaut, eine signifikante Erhéhung der Kollisionswahrscheinlichkeit ergibt sich aber nicht.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. 1 Ja X Nein

b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) [ Ja X Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen
[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): rdumlich eng begrenzte Fldcheninanspruchnahme am
Rand des Vorkommens auf den Wiesen der Enzaue

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléu-
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg ling

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe (Maculinea nausithous)
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen, be-
schadigt oder zerstért? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und 1.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes” (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstért werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

[J Vermeidungsmafinahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Lebensrdumen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblau-
lings, Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate liegen bei der Art auf den gleichen Fldchen, daher kein zusétzlicher
Verlust von Nahrungsrdumen.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen
X Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt
4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Ansaat der Fldche mit gebietsheimischem Saatgut (,Regiosaatgut”; Typ "Feuchtwiese"; Herkunftsgebiet 11 "Siid-
westdeutsches Bergland”) oder falls verfiigbar gebietseigenem Saatgut zur Entwicklung von magerem Griinland
als Lebensraum fiir Wiesenknopf-Ameisenbldulinge, ggf. Pflanzung von Wildstauden des GroBen Wiesenknopfes
in kleinen Gruppen innerhalb der MaBnahmenfidche. Umsetzung mind. 1 Jahr vor Baubeginn, Herbstansaat fiir
Wiesenknopf glinstig.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBRende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein X Nein; Zulassung ist moglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléu-
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg ling

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe (Maculinea nausithous)
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des iiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepriiften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben ] Ja [] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tbergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder Ubergeordneter Populationsebene) einer
europaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? []Ja ] Nein

] MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalRnahmen (unter
Beriicksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf (ibergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalRnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken

- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléu-
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg ling

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe (Maculinea nausithous)
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit ungiinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[0 MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfligenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

X Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfiigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen UnterhaltungsmafRnahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement
sind ausfihrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener MalRnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen geman § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfiillt.

Falls nicht zutreffend:

[] Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erflllt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Gilde der Hecken- Geblisch- und
Baumbriiter

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

[ Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie X] Europaische Vogelart

Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - [] Rote Liste Baden-Wiirttemberg, -

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die Arten der Gilde der Hecken- und Baumbriiter errichten ihr Nest auf Bdumen oder in Geblischen. Die Arten
der Gilde der Héhlenbriiter nutzen zur Brut bereits vorhandene oder selber angelegte Héhlen in Bdumen oder
Totholz. Innerhalb des Untersuchungsraumes und dariiber hinaus sind die genannten Arten weit verbreitet.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Sowohl in Deutschland als auch Baden-Wirttemberg flachendeckend verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum

XI Vorkommen nachgewiesen ] Vorkommen potenziell méglich

Innerhalb des Untersuchungsraumes und dartiber hinaus sind die genannten Arten weit verbreitet. Zahlreiche
Nachweise der Arten in den Heckenbestdnden entlang der Trasse und in Gehblzbestanden in der Enzaue.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
[] U2 ungiinstig — schlecht
] unbekannt

X1 FV glnstig / hervorragend

] U1 ungiinstig — unzureichend

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand, reichlich Strukturen vorhanden

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

X Ja ] Nein

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet?
XI VermeidungsmafRnahme ist vorgesehen 1.3V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Bauzeitenbeschrédnkung aufgrund artenschutzfachlicher Vorgaben
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Hecken- Geblisch- und
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg Baumbriter

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Gehodlzriickschnitte sind geméal3 § 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis Februar (auBerhalb der Vegetations-
zeit) und damit auBerhalb der Brutzeit der anséssigen Avifauna durchzufiihren.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhdhung)? [ Ja X Nein

[1 VermeidungsmalRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Keine besondere Kollisionsgefdhrdung der Arten mit Fahrzeugen, Anzahl der Fahrzeuge wird sich vor. nicht er-
héhen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. [ Ja X Nein

b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) [ Ja X Nein
[J Vermeidungsmafnahme ist vorgesehen

[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Art weist nur eine geringe Stérungsanfalligkeit auf.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen, be-
schadigt oder zerstért? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und 1.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes® (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstért werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

[J Vermeidungsmafnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Hecken- Geblisch- und
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg Baumbriter

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Waldrandbereichen, Hecken- und Geblischstrukturen als
Lebensrdumen der Gilde, in der Enzaue und im Eichwald stehen weiterhin Gehélzbestdnde zur Verfligung.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zuléssiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen

X Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Anlage von Extensivgriinland durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut und Pflanzung einer lang gestreckten
Gehdlzgruppe/Hecke (Vorkommensgebiet 5.1 "Stliddeutsches Hiigel- und Bergland") als Abschirmung zur Auto-
bahn.

Zusétzlich nach Beendigung der StralenbaumalBnahme Anlage von weiteren Hecken im Zuge der Béschungs-
begriinung durch MalBnahme 2.2 G, Landschaftliche Einbindung der Stral3e durch Pflanzung von Stréduchern und
Einzelbdumen.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBRende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein X Nein; Zulassung ist moglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

] im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des iiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozialer
oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepriiften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Hecken- Geblisch- und
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg Baumbriter

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja ] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? [ Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf iibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder ibergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Berticksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf libergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalBnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit unglinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen
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4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Gilde der Hecken- Geblisch- und
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg Baumbriter

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

X vorgezogenen AusgleichsmaRRnahmen (CEF-MaRnahmen)
[J MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfligenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

X Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfiigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Bertcksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestéande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen geman § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfillt.

Falls nicht zutreffend:

[] Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erflllt, eine Zulassung ist nicht méglich.

November 2020 5 Emch+Berger GmbH



4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - MUhlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Goldammer
(Emberiza citrinella)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

[ Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie X] Europaische Vogelart

Gefdahrdungsstatus

Xl Rote Liste Deutschland, V X Rote Liste Baden-Wirttemberg, V

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die Goldammer besiedelt ein breites Spektrum offener und halboffener Lebensrdume, vor allem trockene Be-
reiche mit struktur- und abwechslungsreichen Elementen. Uberdurchschnittliche Dichten sind vor allem auf ver-
buschten Trockenrasen, in Weinbergen, an Feldgehélzen, in Obstbaumbestédnden und in reich strukturiertem
Griinland festzustellen.

Die Brutzeit der Goldammer erstreckt sich (iber 7,5 Monate, von Ende Februar bis Anfang Oktober.

Quelle: Gedeon, K. et.al. (2014): Atlas deutscher Brutvogelarten. Altas of German Breeding Birds. Stiftung Vo-
gelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Miinster.

Hélzinger, J. (1999): Die Végel Baden-Wiirttembergs. Band 3.2: Singvégel 2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Sowohl in Deutschland als auch Baden-Wirttemberg flachendeckend verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum

X Vorkommen nachgewiesen [] Vorkommen potenziell mdglich

Nachweis in Gehélzen sldlich des geplanten P+R-Platzes, in der Enzaue westlich der Autobahn und jenseits der
Enz unmittelbar in strallenbegleitenden Gehdlzen.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
[J U2 ungiinstig — schlecht
] unbekannt

[J FV ginstig / hervorragend
X U1 ungiinstig — unzureichend

Bewertung auf Basis Bestandstrend Rote Liste

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand, reichlich Strukturen vorhanden

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

November 2020 1 Emch+Berger GmbH



4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Goldammer
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden—WUrttemberg (Emberiza Citrinella)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet? X Ja ] Nein
X VermeidungsmalRnahme ist vorgesehen 1.3V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Bauzeitenbeschrénkung aufgrund artenschutzfachlicher Vorgaben

Gehdlzriickschnitte sind gemal § 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis Februar (aul3erhalb der Vegetations-
zeit) und damit auBerhalb der Brutzeit der anséssigen Avifauna durchzufiihren.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Totungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? [ Ja X Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Keine besondere Kollisionsgefédhrdung der Art mit Fahrzeugen, Anzahl der Fahrzeuge wird sich voraussichtlich
nicht erhéhen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. [ Ja X Nein

b) Storungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) [ Ja X Nein

[J Vermeidungsmafnahme ist vorgesehen
[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Art weist nur eine geringe Storungsanfalligkeit auf.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen, be-
schadigt oder zerstort? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und 1.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes” (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstért werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder
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Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Goldammer
(Emberiza citrinella)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

— Fortpflanzungs- oder Ruhestétten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Hecken- und Geblischstrukturen als Lebensrdumen der
Goldammer, in der Enzaue stehen weiterhin Gehélzbestédnde zur Verfiigung.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1

BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene AusgleichsmafRnahme ist vorgesehen

XI Funktionalitat im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Anlage von Extensivgriinland durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut und Pflanzung einer lang gestreckten
Gehdlzgruppe/Hecke (Vorkommensgebiet 5.1 "Siiddeutsches Hligel- und Bergland") als Abschirmung zur Auto-
bahn.

Zusétzlich nach Beendigung der StraBenbaumalBnahme Anlage von weiteren Hecken im Zuge der Béschungs-
begriinung durch MaBnahme 2.2 G, Landschatftliche Einbindung der Stral3e durch Pflanzung von Strduchern und
Einzelb&umen.

[ Ja

Der Verbotstatbestand tritt ein. X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein X Nein; Zulassung ist méglich;

Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgeftihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des Uiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja [] Nein
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Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Goldammer
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden—WUrttemberg (Emberiza Citrinella)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepriiften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausfihrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben O Ja ] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf ibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder ibergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? ] Ja ] Nein

[J MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen Mallnahmen (unter
Berticksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf libergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalBnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit ungiinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich
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Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Goldammer
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden—WUrttemberg (Emberiza Citrinella)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[J MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

XI Angaben zur rechtlichen Sicherung der Malnahmenflachen (tatsdchliche und rechtliche Verfligbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener MalRnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

[ sind die Voraussetzungen gemaR § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfillt.

Falls nicht zutreffend:

[] Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erflllt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art

4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung GroBer Feuerfalter

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Lycaena dispar)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

X Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie [] Europaische Vogelart
Gefdahrdungsstatus

Xl Rote Liste Deutschland, 3 X Rote Liste Baden-Wiirttemberg, 3

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die Art ist in Feuchtwiesen, an Gréaben, in feuchten Griinlandbrachen, aber auch auf Ackerbrachen und Ruderal-
standorten anzutreffen. Die Falter orientieren sich gerne an besonderen Strukturen in der Vegetation sowie im
Gelédnde. Giinstig fiir die Art ist ein extensiv bewirtschaftetes Nutzungsmosaik mit hoher Strukturvielfalt. (Arten-
steckbrief LUBW).

Als Nahrungspflanze dienen den Raupen nichtsaure Ampferarten. Die erste Faltergeneration erscheint Ende Mai
und fliegt bis Ende Juli, die zweite, deutlich individuenreichere tritt ab Anfang August bis in den September hinein
auf.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wurttemberg

In Deutschland gibt es zwei deutlich voneinander getrennte Arealbereiche: das eine Teilareal umfasst die 6stli-
chen Gebiete Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs (inklusive Berlins) und Sachsens, das andere den Wes-
ten und Norden Baden-Wurttembergs sowie Gebiete in Rheinland-Pfalz und das gesamte Saarland. AuRRerdem

gibt es noch isolierte Vorkommen an der Elbe, an der Ostspitze Niedersachsens und in Mecklenburg-Vorpom-
mern.

In Baden-Wirttemberg besiedelt die Art vor allem die Oberrheinebene und infolge einer norddstlich gerichteten
Ausbreitungstendenz in den letzten Jahren auch den nérdlichen und zentralen Teil des Neckar-Tauberlandes.

Verbreitung im Untersuchungsraum

X Vorkommen nachgewiesen [J Vorkommen potenziell méglich

Die Vorkommen des Grof3en Feuerfalters konzentrierten sich auf einen Wiesenbereich unmittelbar westlich der
Autobahnauffahrt, nérdlich der B 10.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
X FV glnstig / hervorragend [J U2 ungiinstig — schlecht
[ U1 ungiinstig — unzureichend ] unbekannt

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Mittlerer Erhaltungszustand, Nachweis auf mehreren Flédchen
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung GroBer Feuerfalter
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Lycaena dispar)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getétet? X Ja ] Nein
XI VermeidungsmafRnahme ist vorgesehen 1.5V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Mahd von Wiesenbesténden in der Vegetationsperiode vor Baubeginn

In der Vegetationsperiode vor Baubeginn sowie im Jahr der BaumaBnahme werden in Anspruch zu nehmende
Fldchen mit Vorkommen des Grof8en Feuerfalters Ende Juni geméht, sodass die Fldchen des Eingriffsbereichs
zur Flugzeit der Individuenstérkeren zweiten Generation wieder hochgewachsen ist und daher nach gutachterli-
chen Erfahrungswerten unattraktiver fiir die Eiablage als frisch geméhte Wirtspflanzen erscheint.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die tiber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? []Ja X Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Die Anzahl der Fahrzeuge erh6ht sich im Zuge des Vorhabens nicht, teilweise werden aber Tagfalterhabitate
liberbaut, eine signifikante Erhéhung der Kollisionswahrscheinlichkeit ergibt sich aber nicht.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. [ Ja X Nein

b) Storungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche St6-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) ] Ja Xl Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Der GroBe Feuerfalter besiedelt mosaikartig angeord-
nete Habitatstrukturen innerhalb gro3fléchige, strukturreiche Wiesenlandschaften, aulerdem ist er als r-Stratege

gut an kurzlebige Ruderalfluren und an eine rasche Wiederbesiedlung neu entstehender Strukturen angepasst.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung GroBer Feuerfalter
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Lycaena dispar)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen, be-
schadigt oder zerstért? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und 1.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes” (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstért werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

[J Vermeidungsmafinahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Lebensrdumen des Gro3en Feuerfalters Nahrungs- und
Fortpflanzungshabitate liegen bei der Art auf den gleichen Fléchen, daher kein zusétzlicher Verlust von Nah-
rungsraumen.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen
X Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt
4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Ansaat der Fldche mit gebietsheimischem Saatgut (,Regiosaatgut”; Typ "Feuchtwiese"; Herkunftsgebiet 11 "Siid-
westdeutsches Bergland”) oder falls verfiigbar gebietseigenem Saatgut zur Entwicklung von magerem Griinland
auch als Lebensraum fiir den Gro3en Feuerfalter, Umsetzung mind. 1 Jahr vor Baubeginn. Um attraktive Fldchen
fuir die Eiablage des GroRen Feuerfalters zu schaffen, werden Bereiche der CEF-Flachen mit hohem Ampfer-
Aufkommen unmittelbar vor Beginn der Flugzeit Ende Mai sowie Ende Juli kurz gemé&ht.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBRende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein X Nein; Zulassung ist moglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung GroBer Feuerfalter
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Lycaena dispar)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des iiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepriiften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben ] Ja [] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tbergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder Ubergeordneter Populationsebene) einer
europaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? []Ja ] Nein

] MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalRnahmen (unter
Beriicksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf (ibergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalRnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken

- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)
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Eutingen und Niefern

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Grol3er Feuerfalter
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Lycaena dispar)

Regierungsprésidium Karlsruhe

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit ungiinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten

[ Ja [] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[0 MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfligenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

X Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfiigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener MalRnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen geman § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfiillt.

Falls nicht zutreffend:

[] Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erflllt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Griinspecht
(Picus viridis)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

[ Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie X] Europaische Vogelart

Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - [] Rote Liste Baden-Wiirttemberg,-

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Der Griinspecht kommt in Baden-Wiirttemberg in allen Landesteilen vor, der Schwarzwald und die Schwébische
Alb sind teilweise nicht besiedelt. Der Griinspecht besiedelt vor allem Rander von mittelalten und alten Laub- und
Mischwélder sowie Auwélder, halboffene Landschaften mit vielfdltigen Strukturelementen und Streuobstbe-
stéande.

Quelle:

Gedeon, K. et.al. (2014): Atlas deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonito-
ring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Miinster.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Sowohl in Deutschland als auch Baden-Wirttemberg fast flachendeckend verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum

X Vorkommen nachgewiesen [J Vorkommen potenziell méglich

Es sind mehrere Nachweise aus dem gesamten Untersuchungsgebiet vorhanden. Diese befinden sich im Saum-
bereich der Enz am nordéstlichen Rand des Untersuchungsgebietes, im Siedlungsbereich, sowie zwei Feldern
im Nordwesten, in einem Feldgehélz nérdlich der B 10, sowie in einem Feldgehélz in der Ndhe der Autobahnauf-
fahrt zur A8.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
[J U2 ungiinstig — schlecht
] unbekannt

X1 FV glnstig / hervorragend

] U1 ungiinstig — unzureichend

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)
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Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Griinspecht
(Picus viridis)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

X Ja ] Nein

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet?

X VermeidungsmalRnahme ist vorgesehen 1.3V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Bauzeitenbeschrénkung aufgrund artenschutzfachlicher Vorgaben

Gehdlzriickschnitte sind gemal § 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis Februar (aul3erhalb der Vegetations-
zeit) und damit auBerhalb der Brutzeit der anséssigen Avifauna durchzufiihren.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein
Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Totungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? [ Ja X Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Keine besondere Kollisionsgefdhrdung der Arten mit Fahrzeugen, Anzahl der Fahrzeuge wird sich vor. nicht er-
héhen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. [ Ja X Nein
b) Storungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) [ Ja X Nein
[J Vermeidungsmafnahme ist vorgesehen

[ Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Die Art ist nur gering Stérungsanfallig

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein
c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-

ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen, be-

schadigt oder zerstort? X Ja [J Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und 1.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes” (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstort wer-
den, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder
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Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10
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Baden-Wiirttemberg
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Betroffene Art
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(Picus viridis)
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— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Waldrandbereichen, Hecken- und Geblischstrukturen als
Lebensrdumen und Jagdhabitate. In der Enzaue und im Eichwald stehen weiterhin Gehélzbesténde zur Verfii-
gung.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1

BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen

DX Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

4 Acer - Anlage von Extensivgriinland mit flachen Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen

Anlage von Extensivgriinland durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut und Pflanzung einer lang gestreckten
Gehdlzgruppe/Hecke (Vorkommensgebiet 5.1 "Stliddeutsches Hiigel- und Bergland") als Abschirmung zur Auto-
bahn.

Zusétzlich nach Beendigung der StraBenbaumalBnahme Anlage von weiteren Hecken im Zuge der Béschungs-
begriinung durch MalBnahme 2.2 G, Landschaftliche Einbindung der Stral3e durch Pflanzung von Stréduchern und
Einzelb&umen.

[ Ja

Der Verbotstatbestand tritt ein. X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein XI Nein; Zulassung ist méglich;

Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der dffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der maRgeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des iiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

November 2020 3 Emch+Berger GmbH



4-streifiger Ausbau der B 10 Pforzheim - Mihlacker zwischen Eutingen und Niefern

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschitzte Tierart

Formblatt Artenschutz — gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tierart

Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Griinspecht
Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg (Picus viridis)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepruften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja ] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? ] Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder Ubergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Beriicksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf (ibergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalRnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MalBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit unglinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich
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[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen (CEF-MaRRnahmen)

[] MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfiigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Mallinahmen) dargestellt.

XI Angaben zur rechtlichen Sicherung der Manahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfligbarkeit), zur
Dauer von eventuellen UnterhaltungsmafRnahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausfuhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Bertcksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen geman § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfilllt.

Falls nicht zutreffend:

[] Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfiillt, eine Zulassung ist nicht maglich.
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art

4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Haselmaus

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

(Muscardinus avellanarius)

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

X Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie [] Europaische Vogelart
Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - X Rote Liste Baden-Wiirttemberg, G

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die nachtaktive Haselmaus bevorzugt strukturreiche Wélder mit dichter Strauchschicht. Wichtig ist das vorhanden
sein von fruchttragenden Strduchern wie Haselnuss, Brombeere, Heckenkirsche. Wichtig flir die Besiedlung von
Flachen ist die Vernetzung von Lebensrdumen liber entsprechende Strukturen. Die Haselmé&use leben im Som-
mer in mehreren selbst gebauten Nestern aus Grdsern und Laub, meist 1 oder mehr Meter iiber dem Erdboden.
Teilweise werden auch Nistkdsten oder Baumhéhlen (sonst wére ein Nachweis (iber Nesttubes nicht méglich)
genutzt. Die Winternester befinden sich meist in Bodennéhe.

Verbreitung
Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Baden-Wirttemberg, Hessen und dem sidlichen NRW. Aus grof3en Teilen
des deutschen Verbreitungsgebietes liegen allerdings keine aktuellen Daten zur Bestandsentwicklung der Art vor,
was gemal BfN hauptsachlich auf die heimliche Lebensweise der Tiere zurtick zu fiihren ist.

In Baden-Wiurttemberg ist die Haselmaus in fast allen Landesteilen mit Ausnahme der Hochlagen des noérdlichen
und sldlichen Schwarzwaldes verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum

XI Vorkommen nachgewiesen [J Vorkommen potenziell méglich

Nachweis in Nesttubes innerhalb des Eichwaldes bzw. groBem Gehdlzbestand in dessen Anschluss sowie He-
ckenbesténden sidlich der B 10.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
[1 FV gunstig / hervorragend [] U2 ungiinstig — schlecht
] U1 ungiinstig — unzureichend X unbekannt

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Einschéatzung des Erhaltungszustandes aufgrund versteckter Lebensweise schwierig, aber glinstige Habitatstruk-
turen im Eichwald und angrenzend vorhanden, daher glinstige Einschatzung fiir diesen Standort.
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4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Haselmaus

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

(Muscardinus avellanarius)

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getétet? X Ja ] Nein
XI VermeidungsmafRnahme ist vorgesehen 1.3V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Bauzeitenbeschrédnkung aufgrund artenschutzfachlicher Vorgaben

Gehdlzriickschnitte sind gemall § 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis Februar (aul3erhalb der Vegetations-
zeit) und damit aullerhalb der Brutzeit der anséssigen Avifauna durchzufiihren. Die Rodung der Wurzelstécke
wird zum Schutz ggf. iiberwinternder Haselméuse erst im auf die Rodung folgenden Friihjahr ab Mitte April durch-
gefiihrt. Eine T6tung oder Verletzung von Tieren wird so vermieden.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die tiber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? []Ja X Nein

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Die Anzahl der Fahrzeuge erhéht sich im Zuge des Vorhabens nicht und die Trasse riickt nur unwesentlich an
den Eichwald heran, eine erhebliche Erhéhung des Kollisionsrisikos auch durch den Radverkehr auf dem neuen
Radweg ist aufgrund der niedrigen Nutzungsfrequenz und der Nachtaktivitét der Tiere nicht zu befiirchten. Durch
den Bau von 4 Durchldssen fiir Kleintiere und Wild verbessern sich die Querungsmdglichkeiten im Zuge des
Vorhabens sogar.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. 1 Ja X Nein

b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestért? (Eine erhebliche Sto-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) 1 Ja X Nein
] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

[J Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein
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4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Haselmaus

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

(Muscardinus avellanarius)

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestét-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstort? X Ja ] Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und |.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes® (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstort werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstandig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Bau des Radweges im Eichwald kommt es zum Verlust von Lebensrdéumen der Haselmaus, da es
sich um einen linearen Eingriff handelt stehen beidseits weiterhin Nahrungshabitate zur Verfiigung sodass es
sich nicht um den Verlust essentieller Nahrungshabitate handelt.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmafnahme ist vorgesehen
XI Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt
3 Acer - Aufhdngen von Fledermauskésten und Waldrandunterpflanzung mit beer- und nussreichen Stréduchern

Der Waldrand des Eichwaldes wird im Bereich des Wegeneubaus auf 5 m Breite mit beer- und nussreichen
Strduchern unterpflanzt (Vorkommensgebiet 5.1 "Sliddeutsches Hiigel- und Bergland", z.B. Deutsches Geil3blatt,
WeiBdorn, Faulbaum, Hasel, Schlehe, vgl. auch Artenliste in BUCHNER ET AL. (2017)).

Die Waldrandunterpflanzung erfolgt ein Jahr vor Baubeginn mit Heistern und Strduchern mit einer Mindestgréf3e
von 100-125 cm sodass die Funktionsféhigkeit im Friihjahr nach Baubeginn (Rodung) gegeben ist.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBRende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein X Nein; Zulassung ist moglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.
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4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Haselmaus

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

(Muscardinus avellanarius)

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

] im Interesse der Gesundheit des Menschen, der éffentlichen Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[ aus anderen zwingenden Griinden des Uiberwiegenden éffentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja [] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepriften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja ] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? ] Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf iibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder libergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL glinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf libergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Berticksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf libergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalBnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art

4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Haselmaus

Pforzheim - Miihlacker zwischen Baden-Wiirttemberg

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

(Muscardinus avellanarius)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit unglinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja [] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [ Ja; Zulassung ist méglich

] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaBnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[1 MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MafRnahmen)

sind im zu verfiigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Malinahmen) dargestellt.

XI Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatsachliche und rechtliche Verfuigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Berlicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestédnde des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.

] sind die Voraussetzungen gemaR § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfiillt.

Falls nicht zutreffend:

[1 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfiillt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Wasserfledermaus

Y e e Baden-Wiirttemberg (Myotis daubentonii)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

X Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie [] Europaische Vogelart
Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - X Rote Liste Baden-Wiirttemberg, 3

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Sehr hohe Dichten erreicht die Wasserfledermaus in wald- und gewésserreichen Landschaften. Hier befinden
sich auch die Quartiere, wobei liberwiegend Baumquartiere genutzt werden. Es werden jedoch auch Gebaude-
quartiere sowie Fledermaus- und Vogelkésten besetzt (DIETZ & BOYE 2004, SKIBA 2009).

Die Wasserfledermaus gilt als wanderféhige Fledermausart und legt bei ihren Wanderungen zwischen Sommer-
und Winterquartier meist Strecken von unter 150 km zuriick (DIETZ ET AL. 2007). Als Winterquartiere dienen
z.B. Stollen, Bunker, Héhlen, Keller, Brunnen und Felsspalten (SKIBA 2009).

Bei der Jagd fliegt sie im schnellen und wendigen Flug 5-40 cm (iber der Wasseroberflache von Still- und Flie3-
gewdssern. Auf dem Weg in ihre Jagdgebiete orientiert sie sich stark an linienartigen Strukturen wie Bachlaufen,
Baumreihen, Strauchgehélzen oder Waldwegen.

Beobachtungen von Wasserfledermé&usen im Philosophenwald in Gieen, die zwischen dem Quartier und einem
Jagdgebiet den freien Luftraum aulBerhalb des Waldes nutzten (d. h. nicht strukturgebunden flogen), bestétigen,
dass sie sich bei Transferfliigen in geringen Héhen um etwa 15 m bewegen. Auf den Waldwegen flog die Art in
einer noch geringeren Flughéhe (BFL 2016).

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Wasserfledermause sind in Deutschland flachendeckend verbreitet und zéhlen zu den haufigen Fledermaus-
arten.

In Baden-Wiirttemberg ist die Art weit verbreitet, ein Schwerpunkt diirfte entlang des Rheins liegen.

Verbreitung im Untersuchungsraum
XI Vorkommen nachgewiesen [J Vorkommen potenziell méglich
Nachweis durch Transektbegehung und automatische Lautaufzeichnung (Dietz 2018). Die Art hat ein ca. 150

Meter siidlich der B 10 befindliches Quartiergebiet im Wald und quert am westlichen Ubergang in die Bestand-
strasse die B 10 nach Norden in einer Flughdhe von 1,5 - 8 m.

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
X FV giinstig / hervorragend [J U2 ungiinstig — schlecht

[J U1 ungiinstig — unzureichend [J unbekannt
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Wasserfledermaus
Y e e Baden-Wiirttemberg (Myotis daubentonii)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet? X Ja ] Nein
X VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen 14V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Kontrolle von potentiellen Quartierbdumen auf Besatz durch Flederm&use vor Baubeginn

Die Entfernung der Gehélze hat im gesetzlich festgelegten Zeitraum zu erfolgen. Im Zuge der Fledermauserfas-
sung wurden mehrere Héhlenbdume mit Quartiernutzung festgestellt. Im Friihherbst (noch zur Aktivitétszeit) vor
Beginn der Rodungsarbeiten erfolgt eine erneute Uberpriifung des ausgesteckten Rodungsbereiches auf Baum-
héhlen und -spalten. Eventuell festgestellte Hohlrdume werden mittels Einsatz einer Endoskopkamera auf Besatz
durch Fledermd&use Uliberpriift. Werden Baumhdhlen mit Besatz oder unklarem Befund festgestellt, werden diese
so mittels Folie verschlossen, dass Flederméuse ausfliegen aber nicht mehr einfliegen kénnen (Reusenprinzip).
Hohlrdume bei denen ein Besatz ausgeschlossen werden kann werden verschlossen (mit Folie oder
Bauschaum). Zu Beginn der Rodungsarbeiten kann so ein Besatz der Hohlrdume ausgeschlossen werden.

Das Briickenbauwerk der B 10 wird ebenfalls auf Besatz durch Flederméause kontrolliert und Quartiere nach dem
Reusenprinzip verschlossen.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine Verletzungs-
oder Toétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhdhung)? [ Ja X Nein

X VermeidungsmalRnahme ist vorgesehen

Wird im Rahmen der BegriinungsmalBnahme 2.2 G umgesetzt um das bereits bestehende Kollisionsrisiko zu
minimieren

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Die Anzahl der Fahrzeuge erh6ht sich im Zuge des Vorhabens nicht. Am durch die Fledermausuntersuchung
definierten Querungsschwerpunkt von Fledermdusen bei km 0+80 werden die Béschungsbereiche auf einer
Lénge von jeweils 30 m mit Heckenstrukturen bepflanzt. Die Heckenstrukturen wirken als Leitstruktur zum an
gleicher Stelle vorgesehenen Durchlass fiir Kleintiere und Wild mit einer lichten Weite von 2,5 m und einer lichten
Hébéhe von 2,0 m. Die Dimension reicht aus, dass die Wasserfledermaus vermutlich die Querung unter der Stral3e
bevorzugt. Die Heckenpflanzung kann zugleich auch verhindern, dass die (ber die Stral3e querenden Tiere nach
dem Ausfliegen aus dem gegeniiberliegenden Waldbereich rasch in Richtung Enzaue an Flughéhe verlieren und
so ggf. mit Fahrzeugen kollidieren kénnen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. 1 Ja X Nein
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4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Wasserfledermaus
Y e e Baden-Wiirttemberg (Myotis daubentonii)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche St6-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) ] Ja X Nein
] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

[J Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstort? X Ja ] Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und I.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes® (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstort werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstdndig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Lebensrdumen von Flederméusen, im Eichwald und der
Enzaue stehen weiterhin gro3flachig Jagdhabitate zur Verfiigung. Der aktuell besonders genutzte Quartierbe-
reich circa 150 m abseits der Trasse wird nicht beeintréchtigt.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zuléssiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

X Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen

X Funktionalitat im rdumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

3 Acer - Aufhdngen von Fledermauskésten und Waldrandunterpflanzung mit beer- und nussreichen Stréduchern

Als Ersatz fiir den Verlust von Baumquartieren im Bereich des Eichwaldes werden je Quartier 4 Fledermaushdh-
len und ein Uberwinterungsquartier vor Beginn in nicht beeintréchtigten Bereichen des Eichwaldes angebracht.
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Projektbezeichung Vorhabentrager Betroffene Art
4-streifiger Ausbau der B 10 StralBenbauverwaltung Wasserfledermaus
Y e e Baden-Wiirttemberg (Myotis daubentonii)

Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

An Einzelbdumen der gewésserbegleitenden Gehdlze in der Umgebung der Enzbriicke werden zusétzlich 10
Fledermauskésten aufgehéngt. Umsetzung vor Baubeginn.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein XI Nein; Zulassung ist méglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der &ffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[J aus anderen zwingenden Griinden des Uberwiegenden oéffentlichen Interesses einschlielich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepruften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja [] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? ] Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder Ubergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
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Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe
Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Berticksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf tibergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalBnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit ungiinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[J MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

X Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfiigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Bertcksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.
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Eutingen und Niefern Regierungsprésidium Karlsruhe

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

[ sind die Voraussetzungen gemaR § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfiillt.

Falls nicht zutreffend:

[1 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfiillt, eine Zulassung ist nicht méglich.
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Projektbezeichung
4-streifiger Ausbau der B 10

Pforzheim - Miihlacker zwischen
Eutingen und Niefern

Vorhabentrager

StralBenbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg

Regierungsprésidium Karlsruhe

Betroffene Art

Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus)

Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus

Schutzstatus

X Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie [] Europaische Vogelart

Gefdahrdungsstatus

[] Rote Liste Deutschland, - X Rote Liste Baden-Wiirttemberg, 3

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Zwergflederméuse gehdéren zu den kleinsten der heimischen Fledermausarten. In Bezug auf ihre Lebensrauman-
spriiche gelten sie als sehr anpassungsféhig und flexibel.

Sie besetzen opportunistisch Quartiere sowohl in Wéldern als auch in Siedlungen und Innenstadten. Als typischer
Kulturfolger bezieht die Art ein breites Spektrum von Spaltenquartieren in und an Geb&duden. Einzeltiere nutzen
Jjedoch auch Felsspalten und Baumquartiere (z.B. hinter abgeplatzter Baumrinde).

Winterquartiere werden meist in unterirdischen Rdumen (Eingangsbereiche ehemaliger Bergwerke, Eisenbahn-
tunnel, Bunker) oder in Spalten an Wohngebduden bezogen.

Im Hinblick auf den Nahrungserwerb jagen Zwergflederméuse insbesondere in Waldgebieten, entlang von Wald-
rédndern, Strauchgehdlzen sowie an Gewdéssern (Linienstrukturen). Dabei bewegen sich die Tiere wendig auf
kurvenreichen Flugbahnen im Luftraum in unterschiedlichen H6hen sowohl im als auch (iber dem Wald (DIETZ
ET AL. 2007).

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Wirttemberg

Die Art ist deutschlandweit verbreitet.

Die Art ist in ganz Baden-Wurttemberg verbreitet.

Verbreitung im Untersuchungsraum

X Vorkommen nachgewiesen [J Vorkommen potenziell méglich

Die mit Abstand gré3te Arten- und vor allem Individuenvielfalt wurde im westlichen Trassenverlauf an den Wald-
randbereichen angetroffen, die Bereiche éstlich der BAB A 8 waren nur gering frequentiert. Insgesamt dominierte
die Zwergfledermaus (Dietz 2018).

Einstufung des Erhaltungszustandes in BW
] U2 ungiinstig — schlecht
] unbekannt

X1 FV glnstig / hervorragend

] U1 ungiinstig — unzureichend

Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Guter Erhaltungszustand, zahireiche Nachweise
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden Tiere baubedingt gefangen, verletzt oder getotet? X Ja ] Nein
X VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen 1.4V

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Kontrolle von potentiellen Quartierbdumen auf Besatz durch Flederm&use vor Baubeginn

Die Entfernung der Gehdlze hat im gesetzlich festgelegten Zeitraum zu erfolgen. Im Zuge der Fledermauserfas-
sung wurden mehrere Héhlenbdume mit Quartiernutzung festgestellt. Im Friihherbst (noch zur Aktivitétszeit) vor
Beginn der Rodungsarbeiten erfolgt eine erneute Uberpriifung des ausgesteckten Rodungsbereiches auf Baum-
héhlen und -spalten. Eventuell festgestellte Hohlrdume werden mittels Einsatz einer Endoskopkamera auf Besatz
durch Fledermé&use (berpriift. Werden Baumhdhlen mit Besatz oder unklarem Befund festgestellt, werden diese
so mittels Folie verschlossen, dass Flederméuse ausfliegen aber nicht mehr einfliegen kénnen (Reusenprinzip).
Hohlrdume bei denen ein Besatz ausgeschlossen werden kann werden verschlossen (mit Folie oder
Bauschaum). Zu Beginn der Rodungsarbeiten kann so ein Besatz der Hohirdume ausgeschlossen werden.

Das Briickenbauwerk der B 10 wird ebenfalls auf Besatz durch Flederméause kontrolliert und Quartiere nach dem
Reusenprinzip verschlossen.

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein. [ Ja X Nein

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die tiber das allgemeine Verletzungs-
oder Tétungsrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)? ] Ja X Nein

X VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Wird im Rahmen der BegriinungsmalBnahme 2.2 G umgesetzt um das bereits bestehende Kollisionsrisiko zu
minimieren.

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Die Anzahl der Fahrzeuge erhéht sich im Zuge des Vorhabens nicht. Am durch die Fledermausuntersuchung
definierten Querungsschwerpunkt von Fledermédusen bei km 0+80 werden die Bdschungsbereiche auf einer
Lénge von jeweils 30 m mit Heckenstrukturen bepflanzt, um zu verhindern, dass die Tiere nach dem Ausfliegen
aus dem gegen-iberliegenden Waldbereich rasch in Richtung Enzaue an Flughdhe verlieren und so ggf. mit
Fahrzeugen kollidieren kénnen. Die Heckenstrukturen wirken als Uberflughilfe, sodass die Tiere erst nach dem
liberqueren der Heckenstruktur im sicheren Bereich der Enzaue ihre Flughdhe verringern sofern Sie nicht die an
gleicher Stelle angeordneten Durchlass fiir Kleintiere und Wild zum Unterqueren der Fahrbahn nutzen.

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein. X Nein
[ Ja
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b) Stérungstatbestand (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort? (Eine erhebliche St6-

rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert.) ] Ja X Nein
] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

[J Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstort? X Ja ] Nein

(In die Priifung dieses Aspektes ist mit Blick auf Ziff. 1.2 und I.3 der ,Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechts-
begriffen des Bundesnaturschutzgesetzes® (LANA stA ,Arten- und Biotopschutz®, 2009) einzubeziehen, ob

— essentielle Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt oder zerstort werden,
dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten vollstdndig entfallt und/oder

— Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und
damit beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.)

] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Durch den Ausbau der B 10 kommt es zum Verlust von Lebensrdumen von Fledermé&usen, in der Enzaue und im
Eichwald stehen weiterhin grol3fldchig Jagdhabitate zur Verfligung.

Handelt es sich um ein nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 S. 1
BNatSchG zulassiges Vorhaben (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG)? X Ja ] Nein

Verweis auf Unterlage vgl. Unterlage 9.1 und 19.1

XI Vorgezogene Ausgleichsmalnahme ist vorgesehen
X Funktionalitat im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt
3 Acer - Aufhdngen von Fledermauskésten und Waldrandunterpflanzung mit beer- und nussreichen Strduchern

Als Ersatz fiir den Verlust von Baumquartieren im Bereich des Eichwaldes werden je Quartier 4 Fledermaushéh-
len und ein Uberwinterungsquartier vor Beginn in nicht beeintréchtigten Bereichen des Eichwaldes angebracht.
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An Einzelbdumen der gewésserbegleitenden Gehdlze in der Umgebung der Enzbriicke werden zusétzlich 10
Fledermauskésten aufgehéngt. Umsetzung vor Baubeginn.

Der Verbotstatbestand tritt ein. [ Ja X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein XI Nein; Zulassung ist méglich;
Priifung endet hiermit

[] Ja; Ausnahmepriifung ist er-
forderlich; weiter unter 4.

4. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

a) Ausnahmegriinde

Das Vorhaben wird durchgefiihrt

[ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der &ffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafigeblich glinstigen Auswirkungen auf die Umwelt

[J aus anderen zwingenden Griinden des Uberwiegenden oéffentlichen Interesses einschlielich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art: Bennenung der Griinde

Ausnahmegriinde sind ausflhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Ausnahmegrund liegt vor [ Ja ] Nein

b) Alternativenpriifung

Angabe zu gepruften zumutbaren Alternativen

Untersuchte Alternativen sind ausfuhrlich in Unterlage Nummer Kapitel Nummer dargestellt.

Zumutbare Alternativen sind nicht gegeben [ Ja [] Nein

c) Priifung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population einer eu-
ropaischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszustand
einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? ] Ja ] Nein

Wird sich der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen auf tibergeord-
neter Ebene (auf Landes- oder Ubergeordneter Populationsebene) einer
europdischen Vogelart nicht verschlechtern bzw. wird der Erhaltungszu-
stand einer Art des Anhangs IV der FFH-RL giinstig bleiben? [ Ja ] Nein

] MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
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Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie der Populationen auf (ibergeordneter
Ebene (zu letzterer nach Angaben der Landesnaturschutzverwaltung; siehe jeweils Ziff. 2)

Darlegung, dass der Eingriff und die zur Vermeidung / Kompensation ergriffenen MalBnahmen (unter
Berticksichtigung des aktuellen Erhaltungszustandes und des prognostizierten Erhaltungszustandes nach
Realisierung des Vorhabens) den Erhaltungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit
verschlechtern, dass die Population auf tibergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden kénnte.

Bei ungiinstiger Prognose: Darstellung der MalBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des
Erhaltungszustandes (FCS-MalBnahmen) auf lokaler Ebene / auf Landesebene:

- Auflistung von MaBnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (z. B. Angaben zu
Art und Umfang)

- Darstellung, wie die MaBnahmen im Populationskontext wirken
- Aussage zum Zeitpunkt und zur Zuverlassigkeit des Erfolgseintrittes (Referenzen oder Quellen)

Bei Betroffenheit einer Art des Anhangs IV der FFH-RL mit ungiinstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass
sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder die Wiederherstellung eines glinstigen
Erhaltungszustandes der Populationen nicht behindert wird.

Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder Verfestigung eines
ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen ist nicht zu be-
fiirchten [ Ja ] Nein

Alle Ausnahmevoraussetzungen sind erfiillt [] Ja; Zulassung ist méglich

[] Nein; Zulassung ist nicht
moglich

5. Fazit

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen im Form von

X VermeidungsmaRnahmen

X vorgezogenen AusgleichsmaRRnahmen (CEF-MaRnahmen)

[J MaRnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen)

sind im zu verfigenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Manahmen) dargestellt.

X Angaben zur rechtlichen Sicherung der MaRnahmenflachen (tatséchliche und rechtliche Verfiigbarkeit), zur
Dauer von eventuellen Unterhaltungsmafinahmen sowie zu einem ggf. erforderlichen Risikomanagement sind
ausflhrlich in Unterlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

X Eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung ausfiihrlich in Un-
terlage 9.1 Kapitel 3 dargestellt.

Unter Bertcksichtigung der Wirkungsprognose einschlieRlich vorgesehener Malnahmen

X treten Verbotstatbestiande des § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 Absatz
7 BNatSchG erforderlich ist.
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[ sind die Voraussetzungen geman § 45 Absatz 7 BNatSchG (bei einer Art des Anhangs IV der FFH-RL i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfiillt.

Falls nicht zutreffend:

[1 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfiillt, eine Zulassung ist nicht méglich.

November 2020 6 Emch+Berger GmbH




	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Bodenbrüter
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Dunkler_Wiesenknopf_Ameisenbläuling
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Gilde_Hecken_Gebüschbrüter
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Goldammer
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Großer Feuerfalter
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Grünspecht
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Haselmaus
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Wasserfledermaus
	E_201130_Unterlage 19.3.2_Formblatt Artenschutz_Zwergfledermaus

